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Mitteilungsblatt 
der Montanuniversität Leoben 

 
 
53. Stück Ausgegeben am 28.11.2024                           Studienjahr 2024/2025 

 
 
73. Festsetzung des Lehrgangsbeitrags für den Universitätslehrgang Rohstoffaufbereitung 
 

Das Rektorat der Montanuniversität Leoben hat gemäß § 56 Abs. 5 UG 2002 den Lehrgangsbeitrag für 
den Universitätslehrgang Rohstoffaufbereitung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten wie folgt 
festgesetzt: 

 

I. Lehrgangsbeitrag 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Universitätslehrgangs haben einen Lehrgangsbeitrag in der 
Höhe von € 14.250,- zu entrichten. 

II. Zahlungsmodalitäten 
Die Lehrgangsbeitrag ist in zwei Raten in der Höhe von je € 7.125,- gemäß den Vorgaben der 
Lehrgangsleitung zu entrichten. 

III. Inkrafttreten 
1) Die Festsetzung des Lehrgangsbeitrags in der Fassung des Mitteilungsblattes 53. Stück 2024/2025, 
Nr. 73 tritt mit dem Tag ihrer Kundmachung im Mitteilungsblatt der Montanuniversität Leoben in Kraft. 

2) Die Festsetzung des Lehrgangsbeitrags für den Universitätslehrgang Rohstoffaufbereitung der 
Montanuniversität Leoben, Mitteilungsblatt 20. Stück 2014/2015, Nr. 29, tritt mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung des Mitteilungsblattes 53. Stück 2024/2025, Nr. 73 außer Kraft. 

 

Für das Rektorat: 

Der Vizerektor für Lehre und Internationales 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Thomas Prohaska 
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